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Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Studienförderungsgesetz 
neuerlich geändert werden soll; 
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HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST "MOZARTEUM" IN SALZBURG 

DER REKTOR 

1\-5020 SRlzblirg. Mjrab,dlpl;llZ 1. Tel. (0662) 88 9 08-200_ Fa:.; (0662) 88 9 08-SL DVR 0476721 

ZI. 14058114-96 

An die 
Parlamentsdirektion 

Dr. Karl-Renner-Ring J 
A-I017 Wien 

SaJzburg, am 6. März 1996 

Betri:ffi: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Studienforderungsgesetz 
neuerlich geändert werden soll; 
(Formal-) SteUungnahrne 

Wie schon in der ho. Stellungnahme vom 1. 3. 1996 (zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten geändert werden 
soll) ausgefuhrt, erscheint die Vorgangsweise, "kurzfristig" Stellungnahmen zu 
Gesetzesentwürfen einzuholen, demokratiepolitisch problematisch. Auch der gegenständliche 
Gesetzesentwurf wurde nämlich erst mit Erlaß des Bundesministeriurns fuf Wissenschaft, 
Forschung und Kunst vom 26. 2. 1996, ho. eingelangt a.m 29. 2. 1996, mit der Bitte um 
kurzfristige SteIlungnahme bis 6. 3. 1996 übermittelt. In dieser kurzen Zeitspanne aber ist es 
(" objektiv i') unmöglich, ordnungsgemäß die zuständigen Kollegialorgane einzuberufen. 

Vorbehaltlich dessen. daß sich diese KolJegialorgane mit diesem Gesetztesentwurf noch 
befassen werden, wird vorab eine Negativ- Stellungnahme abgegeben. 
Der Rektor ist im übrigen in Kenntnis davon, daß die Hochschülerschaft am Hause ihrerseits 
den Gesetzesentwurf in dieser FOIm nicht unterstützen wird. 

Ergeht an: 

- B:MWFK, Abt. 1ID/6 
- BMWFK, Abt. IIB/SA 
- BMWFK, Abt. 1IB/5B 
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